DARLEHENSVERTRAG

zwischen
A ……
	– nachfolgend Darlehensgeber genannt –

und
B ……
	– nachfolgend Darlehensnehmer genannt –

 
Darlehen, Auszahlung
Der Darlehensgeber gewährt dem Darlehensnehmer ein Darlehen in Höhe von XX €.
Der Darlehensbetrag gilt als ausgezahlt, sobald und soweit er auf einem Konto des Darlehensnehmers gutgeschrieben ist.

Zinshöhe
Variabler Zins: Das Darlehen ist vom Tag der ersten Auszahlung an in Höhe des ausgezahlten Betrages mit x Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz gem. § 247 BGB zu verzinsen. 
Fester Zins: Das Darlehen ist vom Tag der ersten Auszahlung an in Höhe des ausgezahlten Betrages mit x Prozentpunkten zu verzinsen.
Für jeden vollen Monat werden 1/12 des Jahreszinses berechnet und für jeden Tag eines angebrochenen Monats 1/30 eines Monatszinses.

Tilgung / Zinszahlung
Endfälliges Darlehen: Das Darlehen wird bis zum … gewährt und ist endfällig. Eine vorzeitige ganze oder teilweise Rückzahlung ist jederzeit ohne Entschädigung möglich. Die Zinsen sind mit der Rückzahlung des Darlehens zur Zahlung fällig. Die Zinsen sind nachschüssig in jährlichen Raten bis spätestens zum 15. des Folgejahres zu zahlen.
Annuitätendarlehen: Zins und Tilgung sind in gleichen monatlichen Beträgen in Höhe von … € erstmals zum … zu leisten. Diese Annuitäten bestehen aus einem Zins- und einem Tilgungsanteil, wobei sich der Tilgungsanteil mit fortschreitender Rückzahlung erhöht und der Zinsanteil entsprechend sinkt. Die Aufteilung zwischen Zins und Tilgung ergibt sich aus dem Tilgungsplan. Eine vorzeitige ganze oder teilweise Rückzahlung ist jederzeit ohne Entschädigung möglich.
Tilgungsdarlehen: Das Darlehen ist erstmals zum … in gleichbleibenden Tilgungsraten in Höhe von … € zuzüglich der anfallenden Zinsen gemäß dem vereinbarten Zinssatz zurückzuzahlen. Die Zinsen werden jeweils auf den noch offenen Darlehensbetrag berechnet und sind gemeinsam mit der Tilgungsrate monatlich fällig. Eine vorzeitige ganze oder teilweise Rückzahlung ist jederzeit ohne Entschädigung möglich.

Kündigung
Das Recht der Parteien zur Kündigung aus wichtigem Grund sowie die Vorschrift des § 313 bleiben unberührt.
Die Kündigungserklärung bedarf der Textform.


Nachrangigkeit
Der Darlehensgeber tritt mit sämtlichen Ansprüchen aus dem Darlehen gem. § 19 Abs. 2 Satz 2 InsO im Rang hinter sämtliche Forderungen anderer bestehender und künftiger Gläubiger in der Weise zurück, dass Tilgung, Verzinsung und ggf. sonstige Nebenforderungen des Darlehens nur nachrangig nach allen anderen Gläubigern im Rang des § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 InsO, also im Rang des § 39 Abs. 2 InsO, verlangt werden können. Ein Verzicht auf die Forderung wird nicht vereinbart.
Tilgung, Verzinsung und ggf. sonstige Nebenforderungen des Darlehens können nur aus künftigen Jahresüberschüssen, aus einem Liquidationsüberschuss oder aus sonstigem freiem Vermögen verlangt werden.
Eine Befriedigung hat ausnahmslos zu unterbleiben, wenn und/oder soweit hierdurch eine Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft im insolvenzrechtlichen Sinne entsteht oder zu entstehen droht.
Im Übrigen ist der Darlehensgeber uneingeschränkt befugt, seine Rechte aus dem Darlehen geltend zu machen und Erfüllung zu verlangen. 
Die vorstehenden Regelungen zum Rangrücktritt gelten sowohl vor als auch nach Eröffnung eines Insolvenzverfahrens.

Sicherheiten
Der Darlehensgeber ist gegenüber dem Darlehensnehmer zu jedem Zeitpunkt der Laufzeit des Darlehens berechtigt, Sicherheiten für den ausstehenden Darlehensbetrag zu verlangen, wenn besondere Umstände dies erfordern. Besondere Umstände sind gegeben, wenn ein Kaufmann im Rahmen ordnungsgemäßer Führung seiner Geschäfte eine solche Sicherheit (z.B. in Form einer Bürgschaft) verlangen würde. 
Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen Sicherheiten unverzüglich zu stellen; kommt er dem nicht nach, berechtigt dies den Darlehensgeber zur außerordentlichen, fristlosen Kündigung des Darlehens.
Der Darlehensgeber gibt auf Verlangen des Darlehensnehmers Sicherheiten frei, wenn der realisierbare Wert sämtlicher Sicherheiten seine Ansprüche aus diesem Vertrag – nicht nur vorübergehend – um mehr als 20 % überschreitet.
Sind mehrere Sicherheiten gestellt, ist der Darlehensgeber berechtigt, die Sicherheiten nach seiner Wahl ganz oder teilweise freizugeben.

Schlussbestimmungen
Die nicht dispositiven gesetzlichen Regelungen bleiben unberührt und gehen den Vereinbarungen in diesem Vertrag vor.
Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag können nur mit Zustimmung des jeweils anderen Teils in Textform abgetreten oder sonst übertragen werden.
Der Darlehensnehmer ist nicht berechtigt, im Hinblick auf Zahlungen nach diesem Vertrag ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen, sofern die jeweilige Gegenforderung nicht schriftlich vom Darlehensgeber anerkannt oder rechtskräftig festgestellt ist.
Änderungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. 
Sollten einzelne Klauseln dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam und/oder undurchführbar - gleich aus welchem Rechtsgrund - sein, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Klauseln nicht. Beide Vertragspartner verpflichten sich, die unwirksame/undurchführbare Klausel durch eine andere zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen/undurchführbaren Regelung am nächsten kommt und ihrerseits wirksam ist.

	_____________________ den __. __. ______

	_____________________________________
Darlehensgeber

	

_____________________ den __. __.______

	

_____________________________________
Darlehensnehmer



